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Beschluss:

„Die Zweite Satzung zur Änderung der Stadionordnung für das Eintracht-Stadion wird in der 
vorgelegten Fassung beschlossen.“

Sachverhalt:

Die vom Rat beschlossene Stadionordnung für das Eintracht-Stadion wurde im Amtsblatt für 
die Stadt Braunschweig am 5. September 2013 Nr. 10 Seite 33 veröffentlicht. Eine erste 
Änderung wurde am 6. Dezember 2016 vom Rat beschlossen und betraf die Zulassung von 
Assistenzhunden im Stadion.

Den Anlass für die jetzt beabsichtigten Ergänzungen liefern zum einen polizeifeindliche bzw. 
die Polizei diffamierende Vorfälle im Stadion und zum anderen das Inkrafttreten des 
Cannabisgesetzes.

Die Stadt Braunschweig kann es als Eigentümerin des Eintracht-Stadions nicht hinnehmen, 
wenn im Stadion polizeifeindliche Parolen gerufen werden oder Banner z.B. mit der 
Aufschrift A.C.A.B. („All cops are bastards“) gezeigt werden. Die Polizistinnen und Polizisten 
sind nicht nur Vertreterinnen und Vertreter des Staates, sie machen durch ihren Einsatz die 
häufig von Regelverstößen begleiteten Großveranstaltungen erst möglich.

In § 7 Abs. 1 Buchstabe a) sowie § 7 Abs.2 Buchstabe a) werden daher die Worte „die 
Polizei diffamierenden“, „die Polizei diffamierender“ bzw. „die Polizei diffamierende“ ergänzt.

Seit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes handelt es sich bei Cannabis nicht mehr um 
ein Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelrechts. Den Besucherinnen und 
Besuchern des Stadions soll das Mitführen von Cannabis aber weiterhin untersagt sein. Dies 
gebietet insbesondere der Jugendschutz in den durch räumliche Enge geprägten 
Zuschauerbereichen.



In § 7 Abs. 1 Buchstabe k) wird daher „sowie Cannabis“ ergänzt.
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Zweite Satzung zur Änderung der Stadionordnung für das 
Eintracht-Stadion vom 5. November 2024 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) hat der Rat der Stadt Braunschweig 
in seiner Sitzung am 5. November 2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Art. I 
 
 
Die Stadionordnung für das Eintracht-Stadion vom 29. August 2013 (Amtsblatt für die Stadt  
Braunschweig Nr. 10 vom 05. September 2013, Seite 33) wird wie folgt geändert: 
 
Nr. 1  
 
§ 7 Abs. 1 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Gegenstände, Materialien und/oder Medien mit einem rassistischen, fremdenfeindlichen, 
homophoben, gewaltverherrlichenden, antisemitischen, diskriminierenden, die Polizei 
diffamierenden (z.B. „A.C.A.B.“), ausländerfeindlichen sowie rechts- und/oder linksradikalen 
Inhalt; entsprechendes gilt insbesondere für Kleidung (z. B. mit Schriftzügen und/oder 
Symbolen wie: Thor Steinar, Consdaple etc.), und/oder Körperschmuck, die bzw. der 
Schriftzüge oder Symbole mit eindeutiger rassistischer, fremdenfeindlicher, homophober, 
gewaltverherrlichender, antisemitischer, diskriminierender, die Polizei diffamierender, 
ausländerfeindlicher sowie rechts- und/oder linksradikaler Tendenz/Inhalten aufweisen bzw. 
aufweist;“ 
 
Nr. 2 
 
§ 7 Abs. 1 Buchstabe k) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sowie Cannabis;“  
 
Nr. 3 
 
§ 7 Abs. 2 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Äußerungen, Gesten und/oder ein äußeres Erscheinungsbild, die bzw. das nach Art und 
Inhalt objektiv geeignet sind, Dritte zu diffamieren oder zu verletzen, insbesondere aufgrund 
von Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Abstammung bzw. ethnischer 
Herkunft. Dies beinhaltet insbesondere das Verbot, rassistische, fremdenfeindliche, 
ausländerfeindliche, gewaltverherrlichende, die Polizei diffamierende, antisemitische sowie 
rechts- oder linksradikale Parolen zu äußern oder zu verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen 
durch Äußerungen, Gesten oder sonstige Verhalten zu diskriminieren oder sich auf andere 
Weise rassistisch und/oder menschenverachtend zu verhalten;“ 
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Art. II 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in 
Kraft. 
 
Braunschweig, den XX.YY 2024 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I.V. 
 

Erster Stadtrat 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Braunschweig, den XX.YY 2024 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I.V. 
 

Erster Stadtrat 
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